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Federführendes Amt Bauverwaltung 

 

Sachbearbeiter Mario Blaschke 
 Datum 13.12.2022 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bad-Sooden-Allendorf 09.12.2022 beschließend 

 
APL gem. § 100 HGO Sirene Weiden und Ahrenberg 
 
Erläuterung: 

Über das Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes. Wurde die Gewährung zweier Zuwendun-
gen in Höhe von je 15.000,00 € des Bundes als Anschubfinanzierung zur Verbesserung der War-
ninfrastruktur in den Ländern bewilligt. Die zwei Sirenen zur Verbesserung der Warninfrastruktur 
sollen im Ortsteil Weiden und im Ortsteil Ahrenberg installiert werden.  
 
Es werden Kosten je Sirene bis zu 15.000,00€ übernommen. Die Kosten für die Sirene belaufen 
sich auf ca. 17.500,00 €. Für die Sirene 13.600,00 € zuzüglich der Erd-und Betonarbeiten in 
Höhe von ca. 1.000,00 € und Elektroanschlussarbeiten in Höhe von ca. 2.400,00 €. Die Erd-und 
Betonarbeiten werden vom BBH ausgeführt und die Elektroarbeiten von den Stadtwerken. 
 
Es stehen im Investitionsplan keine Mittel hierfür zur Verfügung. Damit die Zwei Sirenen beauf-
tragt werden können ist eine APL nach § 100 HGO notwendig. Der Mittelabruf muss noch im Jahr 
2022 erfolgen. 
Die Einsparung in Höhe von je 2.500,00 € erfolgt dafür bei der Investitionsnummer I416150.01 
Friedhof Sooden.  
Der Eigenanteil je Sirene beträgt 2.500,00 € und der Zuschuss des Bundes beträgt 15.000,00 
€ 
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 28.11.2022 diesem zugestimmt. 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Es wird eine APL gem. § 100 HGO für den Bau der Sirene in Ahrenberg in Höhe von 17.500,00 
€ und für den Bau der Sirene in Weiden in Höhe von 17.500,00 € beschlossen. 

2. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt dafür über Einsparung bei der Investitionsnummer 
I416150.01 Friedhof Sooden in Höhe von 5.000,00 € und über die Einnahme des Zuschusses 
von 30.000,00 € (je Sirene 15.000,00 €) 

 
 

 
 
 




